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Die Anterſuchung des Wa ffenſchachers. 
Eine gedrängte vollſtändige Zuſammenſtellung des Majoritäts- und 

„Seit länger als einem Jahre hat eine Anzahl 
ünzufriedener Republikaner, unter Mithülfe ver- 
ſchledener einflußreicher Zeitungen, ſich dahin ver- 
einigt, ſpſtematiſch und unausgeſetzt entſchiedene 
Angriffe gegen die Rechtſchaffenheit des Präſidenten 
und der leitenden Männer der Adminiſtration zu 
richten. Während des letztjährigen Receſſes des 
Congreſſes wurden die Vorbereitungen zu dieſem 
perſönlichen Kampfe getroffen. Carl Schurz nahm 
Gelegenheit, in ſeinen damaligen Reden offen zu 
erklären, daß er unter keinen Umſtänden Grant un⸗ 
terſtützen werde. Man ſah ſchon damals die Wol⸗ 
er ie Kampfes im Anzuge. 

Inzwiſchen hatte das Volk feine volle Zufrieden⸗ 
heit mit der auswärtigen und inländiſchen Politik 
der Adminiſtration erklärt; die Steuern waren 
jährlich um 85 Millionen Dollars verringert; da- 
bei war eine weitere Reduktion der Steuern in 
Ausſicht; ein großer Theil der öffentlichen Schuld 
war theils abgezahlt, theils in neue Bonds zu einer 
geringeren Zinsrate convertirt; das Papier⸗Cou⸗ 
rant näherte ſich immer mehr dem Par⸗Goldwerthe; 
die Manufacturen und ſonſtige commerzielle Un⸗ 
ternehmungen befanden ſich im blühenden Zuſtan⸗ 
de; eine neue Politik des Wohlwollens gegen die 
Indianer⸗Stämme wurde eingeleitet; Unterhand⸗ 
lungen und Vorſchläge zur beſſeren Proeltion der 
Einwanderer wurden getroffen; die if u Bot- 
ſchaften des Präſidenten enthielten weiſe und ſtaats⸗ 
männiſche Anſichten und Empfehlungen, ſo da 
man alſo in allen dieſen Richtungen die Admin 
ſtration nicht angreifen konnte. 

Allein die unzufriedenen Gegner waren entſchloſ⸗ 
ſen, Privatbeleidigungen zu rächen und ihren Pri- 
vathaß geltend zu machen. Um die Renomination 
Grant's zu verhindern, kamen mehrere prominente 
Republikaner von der mißvergnügten Sorte in 
New York zuſammen und brüteten über feindfeltge 
Angriffe gegen die Ehrlichkeit und Redlichkeit der 
Adminiſtration; es war eine Verſchwörung, in 
welcher man die Mittel und Wege beſprach und 
überlegte, das Volk gegen die Adminiſtration auf- 
zureizen; man benutzte den großen Volks⸗Unwillen 
über den Tammany⸗Hall Schwindel, indem man 
die Adminiſtration ebenfalls einer infamen Cor⸗ 
ruption zu beſchuldigen ſuchte. Um dieſen Zweck 
zu erreichen, wurde, nachdem der or wieder 
zuſammengetreten war, im Senate der Antrag von 
dieſen Miß vergnügten geſtellt, eine Special⸗Com⸗ 
mittee, eine ſogenannte Stern⸗Kammer, zu errich- 
ten, welche unter Leitung der perſönlichen Feinde 
Grant's die ausgedehnte Gewalt haben ſollte, nicht 
nur jeden Zeugen, ſondern auch jeden möglichen 
Gegenſtand nach Willkür zur Unterſuchung zu 
ziehen, ſo daß ſie, gänzlich unabhängig vom Senat, 
auf parteiiſche Weiſe und zur Befriedigung ihres 
Haſſes, Alles Mögliche gegen den Präſidenten und 
gegen die Adminiſtration aufnehmen und verfolgen, 

Minoritäts⸗Reports des Senats-⸗Committee. 

dagegen Alles, was zu Gunſten der Adminiſtration 
war, unterdrücken, überhaupt die Feinde der Ad⸗ 
miniſtration von jedem Winkel des Landes vor⸗ 
laden, die Freunde der Adminiſtration aber aus⸗ 
ſchließen konnten. Dieſe unerhörte Propoſition, 
wie ſie keines Gleichen in der Geſetzgebung des 
Landes hat, wurde von denjenigen Senatoren, 
welche ſich an der erwähnten New Norker Conſpi⸗ 
ration betheiligt hatten, mit aller Heftigkeit ver⸗ 
fochten. Allein die Majorität des Senats adoptirte 
eine anderweitige Propoſition und ernannte eine 
ſtehende Committee, deren Pflicht es war, ſolche 
Gegenſtände, welche vom Senat an die Committee 
verwieſen worden, zu unterſuchen; natürlich wurde 
dieſer Antrag als eine Verhinderung der Unter» 
ſuchung und als ein Zugeſtaͤndniß der Schuld, die 
man zu verheimlichen ſuche, denunzirt. Es ſchien 
den Herren Sumner, Schurz und Trumbull, welche 
bei anderen Gelegenheiten ſch zals große Verthei⸗ 
diger der geſetzlichen Rechte jedes individuellen 
Bürgers aufwarfen, gar nicht einzufallen, daß die 
Bundesbeamten auch geſetzliche Rechte haben, welche 
man verbunden iſt, zu reſpektiren. Man darf we⸗ 
nigſtens erwarten, daß Bundesbeamte ein Gefühl 
für ihre eigene Ehre und Achtung haben und daß 
letztere ihnen und ihrer Familie werthvoll ſind; 
allein Parteihaß will ihnen ſogar jedes geſetzliche 
Recht entziehen, das durch die Magna charta garan- 
tirt und als das Fundament individueller Freiheit 
vererbt iſt. Es erſcheint daher der Antrag, eine 
Stern⸗Kammer als Unterſuchungsgericht zu con⸗ 
ſtituiren, welches in politiſcher Beziehung ein Geg⸗ 
ner der Adminiſtration und aus den bitterſten und 
giftigſten Feinden zuſammengeſetzt iſt, um ſo mehr 
als eine widernatürliche Monſtroſttät, als dieſe 
Stern⸗Kammer die Gewalt haben fol, alle un- 
zufriedenen Perſonen vorzuladen, welche entweder 
aus öffentlichen Aemtern geworfen And oder ver- 
fehlt haben, Anſprüche und Contracte beim Gou⸗ 
vernement durchzuſeßen. Dabei würden die An⸗ 
geſchuldigten, gegen welche die Unterſuchung grrich- 
ket iſt, in Unwiſſenheit gehalten worden ſein und 
keine Gelegenheit gehabt haben, ſich Fr vertheidigen 
und Gegenzeugen beizubringen. Kein ſchwererer 
Schlag konnte gegen die geſetzlichen und natürlichen 
Rechte eines Bürgers gerichtet werden. Wäre dleſe 
Stern⸗Kammer in's Leben getreten, wir würden 
dann am Schluſſe der a u eine Maſſe 
Bomben in der Form von parteiiſchen Rapporten 
gegen die Adminiſtration geſchleudert zu erwarten 
chabt haben, welche Rapporte natürlich durch ein⸗ 

fellige Beweismittel und intereflirte Zeugen geſtüßt 
worden wären. Daß dleſe Befürchtungen gerecht 
waren, darüber liefert uns der in keiner Weiſe zu 
rechtfertigende Charakter der Reden von Sumner 
und Schurz, ſowie das 9 Mißlingen der⸗ 
ſelben, ihre Anſchuldigungen glaubwürdig zu be⸗ 
weiſen, den vollſten Beweis. 



wurde letzten Behr e s außer- 
ordentliche Schauspiel der heftigſten Attaken gegen 
das Gouvernement wegen Corruption und Verletz⸗ 

Geſetze in dem Waffenverkaufe von 1870 
die größte Aufregung verſetzt. Ein Jahr war 

ſelt dieſen Waffen-Verläufen verfloſſen; weder das 
deutſche noch das franzöſiſche Gouvernement halten 
irgend eine Beſchwerde wegen Parteilichkeit oder 
wegen corrupter Practiken gegen unſere Admiui⸗ 
tration erhoben; nur für amerikaniſche Senatoren, 
welche ihrer patriotiſchen und conſtitutionellen Ver⸗ 
dice uneingedenk waren, blieb es vorbehal⸗ 
ten, ſolche Anſchuldigungen zu erheben, welche, wenn 
ſie wahr geweſen wären, uns entweder in einen 
Krieg oder in die erniedrigende Nothwendtgkeit ver⸗ 
ſetzt hätten, fremden Nationen gegenüber in demü⸗ 
thiger Weiſe um Entſchuldigung zu bitten. Das be⸗ 
ſonnene und patriotiſche amerikaniſche Volk wandte 
ſich daher mit Unwillen und Ekel von jenem die Ehre 
der Nation beleidigenden Schauſpiele ab; obgleich 
das Volk eine vollſtändige Unterſuchungdieſer An⸗ 
ſchuldigungen wünſchte, ſo war es doch mit Indig⸗ 
nation gegen die Urheber und Verläumder erfüllt. 

Das ganze Feld aller Anklagen wurde daher ge⸗ 
nau unterſucht; Carl Schurz übernahm ſogar wäh⸗ 
rend der Unterſuchung die Rolle des Anflage-An- 
walts; jeder Zeuge, den er in Vorſchlag brachte, 
wurde vernommen und dem Senator Schurz volle 
Erlaubniß gegeben, beliebige Fragen zu ſtellen. 

Die erfolgte Beweis⸗Aufnahme iſt voluminös, 
ſie beläuft ſich 800 Seiten; Alle, die irgendwie 
Kenntniß von dem Waffen⸗Verkauf hatten, wurden 
vorgeladen. Allein Nichts wurde gefunden, was 
nur im Entfernteſten die Ehre eines Gouverne⸗ 
ments⸗Beamten compromittirte, oder den Verdacht 
erregte, daß irgend ein Municipal» oder internatio⸗ 
les Geſetz verletzt worden wäre. Der Kriegsminiſter 
Belknap und ſeine Beamten kamen aus der Unter⸗ 
ſuchung ohne den geringſten Makel ihres offiziellen 
oder perfünlichen Charakters hervor. Ueberdieß 
wurde noch vollſtändig bewieſen, daß ſie für die 
beſſern Intereſſen des Landes gehandelt hatten. 
Sie waren ehrlich mit den Käufern der Gouverne⸗ 
ments⸗Waffen verfahren und hatten allen Käufern, 
mochten ſie von irgend einem Lande kommen, gleiche 
Rechte gegeben, dabei aber mit Keinem, der 
als ein Agent einer kriegführenden Macht recog⸗ 
noscirt war, Verkäufe abgeſchloſſen. 

Wir geben hier zahlreiche Auszüge ebenſo aus 
dem Majoritäts⸗Rapporte als aus dem Minoritäts⸗ 
Berichte. 

Bevor wir jedoch dieſe Berichte mittheilen, müſſen 
wir noch bemerken, daß die Senatoren Schurz und 
Sumner das Privilegium beanſpruchten, nicht als 
Zeugen vernommen zu werden. Nachdem dieſe 
beiden Herrn Anſchuldigungen erhoben, lange Re⸗ 
den gehalten, die den einzigen Zweck hatten, das 
Kriegs⸗Departement corrupter und ungeſetzlicher 
Handlungen zu bezüchtigen, weigerten ſie ſich ſogar, 
Zeugen und Beweismittel für ihre Anſchuldigungen 
anzugeben. Die Committee verwarf jedoch ein⸗ 
ſtimmig dieſen Proteſt jener Senatoren und zwar 
aus folgenden Gründen : | 
Um einen Senator von der Wirkſamkeit 
eines Geſetzes zu befreien, bleibt nur die Be⸗ 
bauptung übrig, daß ein Senator über dem 

was keine 
Geſetze ſtehe; daß alſo ein Senator thun ma 

| 5 e thun darf, oder de 
ein Senator nicht zuthun braucht, was 
jede Perſon thun ſoll. Die Committee 
kann daher ihr Erſtaunen darüber nicht zurück⸗ 
halten, daß ein Senator Freiheiten und Privi⸗ 
legien beanſprucht, welche in alten Zeiten nur 
privilegirten Kaſten zukamen; überdieß hat der 
Congreß ſeit den letzten 10 Jahren jede Kaſte und 
jeden Unterſchied aufgehoben und alle Bürger 
ohne Rückſicht auf Stand, Farbe oder vorherigen 
Zuſtand von Dienſtbarkeit gleich vor dem Geſetz 
gemacht. Wenn ein Senator noch jetzt die will⸗ 
kürlichen Privilegien der Feudalzeit, die auf mo⸗ 
narchiſchen Einrichtungen beruht, für ſich anruft, 
ſo ignorirt und mißverſteht er durchaus die 
Grund⸗Idee der Republik, daß nämlich jeder 
Beamte, hoch oder niedrig, ein Diener des Volks 
und dem Geſetze ebenſogut wie jeder andere Bür⸗ 
ger unterworfen iſt. Das Geſetz iſt die Stimme 
des ſouveränen Volkes und keine Perſon, ſie ſei 
ſchwarz oder weiß, von hohem oder niedrigem 
Range iſt frei vor dem Geſetz und wenn das Ge⸗ 
ſetz Alle bindet, ſo ſollte es doch ſicher auch die⸗ 
jenigen binden, welche das Geſetz gemacht haben, 
denn fie find durch ihren eigenen Geſetzes⸗Act 
gebunden. Ungehorſam gegen einen conititutio- 
nellen Act des Congreſſes iſt ein Vergehen; wenn 
er aber von einem Senator begangen wird, ſo iſt 
ein ſolcher Ungehorſam zugleich auch noch eine 
Verachtung des Geſetz⸗Körpers, wovon er ein 
Mitglied iſt. 
„Aus dieſem Grunde hat die Committee, trotz 

des Proteſtes des Senator Sumnes keinen Zwei⸗ 
fel darüber, daß die Citation (subpoena) geſetz⸗ 
mäßig an den Senator Sumner erlaſſen und 
daß derſelbe verpflichtet war, der Vorladung Folge 
zu leiſten und vor dem Committee Zeugniß ab⸗ 
zulegen. Die Committee, nachdem ſie dieſe 
Frage der Jurisdiktion erledigt hat, fährt nun in 
ihrem Inveſtigations⸗Report, wie folgt, fort: 

„Ihre Committee war beauftragt, folgende 
Punkte zu unterſuchen: 
1) Alle Verkäufe von Waffen, ſoweit ſie vom 

Gouvernement der Verein. Staaten während 
des Fiscal-Jahres, das am 30. Juni 1871 
endete, gemacht worden ſind; 

2) Es ſollte feſtgeſtellt werden, an welche Perſo⸗ 
nen und unter welchen Umſtänden ſolche 
Waffen - Verkäufe gemacht worden, welche 
Summe von den Verkäufern an die Bun⸗ 
des⸗Regierung gezahlt und was aus den Ein⸗ 
künften dieſes Verkaufes gemacht worden iſt; 

3) Ob irgend ein Mitglied des Senats oder iv 
end ein anderer amerikaniſcher Bürger in 
ommunication oder Colluſion mit dem Gou⸗ 

vernement oder mit den Autoritäten fremder 
Länder oder mit irgend einem Agenten oder 
Beamten derſelben bezüglich dieſes Waffen⸗ 
Verkaufs ſich befunden hat; 

4) Ob Hinterladungs-Musketen oder andere 
Musketen, die in Hinterlader umgeformt 
werden können, vom Kriegs⸗Departement in 
ſolchen großen Quantitäten verkauft worden 
ſind, daß der Vertheidigungszuſtand des Lan⸗ 
des wirklich gefährdet worden. 

28869 



Belt tand a dne ERDE 
m Schluſſe des letzten Krieges, im Jahre 1865, 

befand ſich die Bundes-Regierung im Beſitze einer 
großen Zahl von Musketen und Militär⸗Vorräthen, 
welche im Sinne der Acte von 1825 zwar nicht be- 
ſchädigt, aber nach dem Sinne der neuen Verbeſſer- 
ungen weniger brauchbar ſind, ſo daß der Congreß 
im Jahre 1868 eine Aete paſſirte, unter welcher die 
betreffenden Waffen⸗Verkäufe, wie folgt, gemacht 
werden ſollten: 

„Der Kriegs⸗Miniſter iſt hiermit autoriſirt, 
nach einer 30tägigen Bekanntmachung, entweder 
öffentlich oder privatim, nach ſeinem Ermeſſen, 
die im Beſitze des Kriegs-Departements befind- 
lichen alten Kanonen, Waffen und andere Mili- 
tär⸗Vorräthe, welche beſchädigt und unbrauchbar 
für den Militärdienſt der Vereinigten Staaten 
oder für die Miliz ſind, zum Verkauf zu bringen 
und den aus dem Verkaufe erzielten Ertrag, nach 
Abzug aller Verkaufs- und Transportationskoſten, 
in dem Schaßamte der Vereinigten Staaten zu 
deponiren.“ Wan ud 
Als die Acte von 1868 paſſirte, hatte das Gnu- 

vernement eine Maſſe von Waffen und ſonſtigem 
Kriegsvorrathe über den Bedarf an Hand; dieſe 
Waffen waren unnütz; fie waren aber auch un- 
brauchbar in ſolchem Sinne, als ſie nicht wkiter 
gewünſcht wurden. Mit andern Worten, ſie waren 
unbrauchbar, inſofern als neue Erfindungen und 
Verbeſſerungen in der Waffen⸗Fabrikation die äl- 
teren Waffen fortwährend weniger werthvoll mach— 
ten. Die Acte von 1868 dirigirt den Kriegsmini⸗ 
ſter, dieſe Waffen und Kriegsvorräthe zu ſolchen 
Zeiten, an ſolchen Orten und in ſolcher Weiſe, als 
er es am beiten findet, nach 30tägiger Bekannt- 
machung, öffentlich oder privatim zu verkaufen. 
Die Committee iſt nun der Ueberzeugung, daß die 
Inſpection und Unterſuchung der Waffen, welche 
nach der erſten Aete von 1825 vorgeſchrieben und 
einer Condemnation der Waffen als unbrauchbar 
leichbedeutend war, in keiner Weiſe eine vorge— 

ſchriebene Bedingung der neueren Acte von 1868 
war. Nachdem die Acte von 1868 paſſirt war, gab 
General Schofield als Kriegs-Miniſter dieſer Acte 
die folgende Auslegung, wie ſie auch ſeit dieſer Zeit 
im Kriegsdepartement ausgeführt iſt, nämlich: 

Daß nach einer Bekanntmachung von Zeit zu 
zeit eine gewiſſe Quantität von jeder Klaſſe von 
riegsvorräthen, z. B. 1000 Kanonen, 1000 

Musketen, 1000 Patronen, u. ſ. w., von dem 
Kriegsdepartement in der öffentlich angezeigten 
Art verkauft werden kann. 
Dieß war natürlich die Auslegung eines Solda- 

ten und nicht eines Rechts-Anwalts. Nach der 
Auſicht des Committees verlangt der Buchſtabe der 
erwähnten neueren Acte, daß Nichts mittelſt Privat— 
Verkaufs verkauft werden ſollte, was nicht ſchon 
früher nach 30tägiger Bekanntmachung zum öffent⸗ 
lichen Verkaufe ausgeboten war. Gleichwohl muß 
zugeſtanden werden, daß die obige Auslegung eines 
Solvaten bei weitem mehr wortheilhaft für das 
Gouvernement und auch mehr entſprechend dem 
Zwecke der Acte war, als nach der Auslegung des 
Rechts⸗Anwalts. Und da wir nun finden, daß dieſe 
Verkäufe, wie ſie nach der im Kriegsdepartement 
adoptirten Auslegung ausgeführt worden, ein 
außerordentlich aünſtiges Neſultat für das Goubver- 

nemen? gehabt haben, ſo fühlen r ö r uns als Unter⸗ 
ſuchungs⸗Committe auch nicht bewogen, den Kriegs⸗ 
miniſter oder ſeine Beamten irgendwie zu tadeln 
oder zur Rechenſchaft zu ziehen. Denn es iſt kein 
Zweifel, daß alle dieſe Beamte in dem vollen Slau- 
ben ſtrikter Geſetzmäßigkeit handelten. Das Recht, 
dieſes Kriegs⸗Material zu verkaufen, kann nicht in 
Frage geſtellt werden. Die Art und Weiſe des 
Verkaufs war aber, ſelbſt ern man das Schlimmſte 
annehmen wollte, doch immer nur ein Irrthum 
oder eine Irregularität im Detail der Ausführung 
eines unzweifelhaften Rechts; das Reſultat zeigt 
aber, daß im Ganzen die Intereſſen der Regierung 
wohl gewahrt ſind. 1 

1) Sind dieſe Verkäufe zu den beſten Intereſſen 
und zum Vortheil der Regierung gemacht 
worden? 

Das Zeugniß über dieſen Gegenſtand beſtätigt 
dieſe Frage in der affirmatipſten Weiſe. Die Ver⸗ 
käufe wurden ehrlich und öffentlich gemacht; die 
Preiſe waren höher als unſere Regierung erwarten 
konnte, und viel höher als dieſelben gegenwärtig 
ſein würden. Hierüber ſtimmen alle Ausſagen 
competenter Zeugen überein und Ihre Committee 
bezieht ſich darauf, ohne dieſelben zu wiederholen. 

2) Sind dieſe Verkäufe ohne Bevorzugung irgend 
eines Käufers oder einer Klaſſe von Käufern 
gemacht worden? 

Ihre Committee iſt nach den einſtimmigen Zeu⸗ 
genausſagen überzeugt, daß die Beamten, welche 
mit der Leitung der Verkäufe beauftragt waren, 
einzig und allein die Erlangung der höchſt mög⸗ 
lichen Preiſe im Auge hatten. Hierbei iſt nicht die 
geringſte Bevorzugung irgend einem Käufer er⸗ 
theilt, ſei es in Bezug auf günſtige Gelegenheiten, 
oder in Bezug auf Kaufbedingungen; eine Aus- 
nahme iſt nur gegen ſolche Perſonen gemacht, die 
ſich als Agenten der franzöſiſchen Regierung, welche 
zu jener Zeit im Kriege mit Deutſchland war, vere 
dächtig gemacht haben. 19 25 N 

3) Sind die Verkäufe unter Verhältniſſen ge⸗ 
macht worden, durch welche die Obliegenhet⸗ 
ten der Vereinigten Staaten als neutrale 
Macht während des deutſch-franzöſiſchen 
Krieges, verletzt worden ſind 19 

Dieſer Gegenſtand ſchließt zwei Fragen ein, die 
eine in Beziehung auf das Geſetz, welches auf die 
Transactionen anwendbar iſt, oder auch die Frage, 
was die Regierung unter ſolchen Umſtänden thun 
möchte, ſowie die andere Frage, was iſt wirklich 
gethan worden? Mit Rückſicht auf die erſte Frage 
iſt es die Pflicht einer Regierung, welche den Der- 
pflichtungen einer neutralen Macht getreu nachzu- 
kommen wünſcht, daß dieſelbe eine ſtrenge Unpar⸗ 
theilichkeit den kriegführenden Mächten gegenüber 
beobachtet. Dieſes iſt jedoch mehr eine Frage der 
Intention als der Thatſache. Wenn eine Nation 
mit einer andern zur Zeit wo kein Krieg noch eine 
Ausſicht dazu vorhanden war, Verträge abſchließt 
und ſich darin verpflichtet, der anderen Natlon 
Schiffe oder anderes Material für den Fall eines 
künftigen Krieges zu liefern, ſo mögen die Ver 
pflichtungen dieſes Vertrags während eines folge: 
Krieges ausgeführt werden, ohne die Stellung bei 
contrahirenden Nation als einer neutralen Macht; 
zu verletzen. Gleicherweiſe if} eine Nation. welche 

— 



einen Geldfond an Hand hat, den fie geſchäftsmäßig 
ausleiht, oder die auch mit der Fabrikation von 
Waffen und Kriegsmaterial beſchäftigt iſt, unbe⸗ 
dingt berechtigt, ihr Geld auszuleihen oder ihre 
Waffen und Kriegsmaterkal ſogar während der 
Dauer eines Krieges zwiſchen zwei Völkern, zu 
verkaufen, vorausgeſetzt, daß es in gutem Glauben 
und ohne Abſicht den Streit zu befördern, geſchieht. 

Die Grundfäge des internationalen Rechts mit 
Bezug auf dieſen Punkt find von Vattel folgender- 
maßen angegeben: „Dieſes iſt jedoch kein Grund, 
warum ein neutraler Staat, welcher in beſonderer 
Freundſchaft und guter Nachbarſchaft zu der einen 
oder der andern der kriegführenden Parteien ſteht, 
nicht alle Gunſtbezeugungen, die er einem Freunde 
ſchuldig iſt, erzeigen kann, wenn dieſelben keine 
direkte Verbindung mit dem Kriege haben. Viel 
weniger gibt eine ſolche neutrale Macht irgend einen 
Grund zur Klage, wenn ſie in ihrem Commerce 
fortfährt, ſolche Unterſtügung zu gewähren, welche 
vertragsmäßig ſtipulirt iſt. Sie ſollte daher, ſo⸗ 
weit es die Mentliche Wohlfahrt erlaubt, beiden 
Parteien gleichmäßig erlauben, ihr Territorium 
in Geſchäften zu beſuchen und Lebensmittel, Pferde 
und im allgemeinen Alles zu kaufen, was ſie nöthig 
haben, ausgenommen fie hat in Folge eines Neu- 
tralitäts-Vertrags verſprochen, keiner der Frieg- 
führenden Mächte irgendwie Kriegsmaterial zu 
liefern. Während aller Kriege, welche Europa be- 
unruhigt, haben die Schweizer ihre Neutralität be⸗ 
wahrt. Jeder Nation iſt unbedingt der freie Zutritt 
zu einer andern neutralen Nation zu dem Zwecke 
des Ankaufs von Lebensmittel, von Pferden, Mu- 
nition und Waffen geſtattet, ſobald dieandere Nation 
einen Ueberfluß von ſolchen Dingen beſitzt.“ 

Auf denſelben Grundſatz hin mag behauptet wer- 
den, daß eine Nation, welche mit Waffen, Schiffs⸗ 
bauholz, Schiffen uns Kriegsmaterial handelt, ſich 
keine Rechtsverletzung ſchuldig macht, wenn ſie 
ſolche Gegenſtände an eine kriegführende Macht 
verkauft, vorausgeſetzt jedoch, daß fie ſich nicht wei⸗ 
gert, auch dem andern kriegführenden Theil ſolche 
Gegenſtände zu ſolidem Preiſe zu liefern, denn ſie 
verfolgt ihren Handel ohne Abſicht einem oder dem 
andern der kriegführenden Theile Schaden zuzu⸗ 
fügen; ſie, die neutrale Macht, ſetzt ihre Verkaufs⸗ 
geſchäfte ſo fort, als ob gar kein Krieg exiſtirte; ſie 
ibt alſo keinen gerechten Grund zu irgend einer 

Beſchwerde. 
Die Quotationen von Vattel und anderen inter⸗ 

nationalen Autoritäten (von welchen obige Extrakte 
genommen) ſind ſehr umfaſſend und zeigen, daß 
jede neutrale Nation das Recht hat, ihren Handel 
und ihr Fabrikweſen fortzuſetzen, ohne durch einen 
Krieg zwiſchen Nachbar-Völkern behindert zu wer⸗ 
den, und ſollte fie an eine sder die andere kriegfüh⸗ 
rende Macht oder auch an beide verkaufen, ſo han⸗ 
delt ſie nicht gegen das internationale Geſetz. Die 
Beweiſe über dieſen Punkt ſind ſo entſcheidend, daß 
die demokratiſche Minorität ſowohl als die republi⸗ 
kaniſche Majorität in dieſer Hinſicht harmoniren. 

Der Report fährt fort: 
Der Congreß hat im Jahre 1868 ein Geſetz er⸗ 

laſſen, welches den Kriegsminiſter ermächtigte, 
Waffen und Kriegsmaterial zu verkaufen, und da 
die Regierung ſchon lange vor dem Ausbruche des 

deutſch⸗franzöſiſchen Krieges a Verkäufe 
gemacht, ſo hatte ſie ein vollſtändiges Recht, dieſel⸗ 
ben auch während des Krieges fortzuſetzen, voraus- 
geſetzt, daß ſolche Verkäufe in gutem Glauben, nicht 
zu dem Zwecke, den Kampf zu befördern, ſondern 
in ſtrenger Ausführung des Geſetzes über den Ver⸗ 
kauf der überflüſſigen Waffen, gemacht worden ſind. 
Ihre Committee nimmt daher keinen Anſtand, zu 
berichten, daß der Verkauf von Waffen und Kriegs⸗ 
Material während des Fiscal-Jahres, endigend am 
30. Juni 1871, keineswegs die Verpflichtungen un⸗ 
ſerer Regierung als neutrale Macht verletzt hat, 
und zwar aus den folgenden Gründen: 

1) Die Remington's waren keineswegs Agen- 
ten von Frankreich während die Verkäufe ge⸗ 
macht worden ſind. a 

2) Wären dieſelben wirklich Agenten von Frank⸗ 
reich geweſen, während die Verkäufe gemacht 
worden, ſo war dieſes unſerer Regierung 
gänzlich unbekannt, noch hatte ſie irgend 
welchen Verdacht davon. 

3) Wären dieſelben Agenten geweſen, und hätte 
unſere Regierung Kenntniß davon gehabt, 
oder aber wären Louis Napoleon oder Fried⸗ 
rich Wilhelm perſönlich erſchienen, um Waf⸗ 
fen zu kaufen, ſo würde es geſetzlich für uns 
geweſen ſein, ſolche Verkäufe zu machen, in⸗ 
dem wir in Gemäßheit unſerer Nationalpo- 
litik, ſchon lange vor dem Ausbruche der 
Feindſeligkeiten, handelten. 

4) Hat irgend ein Beamter der Ver. Staaten 
Regierung einen perſönlichen Gewinn oder 
Vortheil von dieſen Verkäufen erlangt? 

Die Zeugenausſagen über dieſen Gegenſtand 
ſind klar und befriedigend. Auch nicht der geringſte 
Grund zum Verdacht liegt vor, daß irgend ein Ver⸗ 
einigten Staaten Beamter einen Vortheil von die⸗ 
ſen Waffenverkäufen erhalten habe. Der Name 
von General Rufus Ingalls wurde in Verbin⸗ 
dung mit dieſen Verkäufen gebrachk, und mehr 
oder weniger kritiſirt, allein Ihre Committee fühlt 
ſich verpflichtet zu ſagen, daß er frei von allem 
Tadel iſt. Seine einzige Verbindung, welche er 
bezüglich der Waffenverkäufe hatte, war eine un⸗ 
offizielle Gefälligkeit, indem er ein Schreiben dem 
franzöſiſchen Geſandten in Waſhington überreichte 
und gewiſſe Nachfragen bei demſelben machte, und 
wofür er nicht den geringſten Vortheil erhielt. 
Ihre Committee glaubt ferner, daß die Handlun⸗ 
gen des Kriegsminiſters und ſeiner untergeordne⸗ 
ten Beamten gänzlich tadellos und zum großen 
Nutzen des Gouvernements waren. In Betracht, 
daß die Remington's in dieſe Angelegenheit mit- 
hineingezogen ſind, und die Unterſuchung Nichts 
zum Vorſchein brachte, was den hohen Charakter 
dieſer Herren ſchmälern könnte, ſo fühlt ſich Ihre 
Committee verpflichtet, dieſes mit voller Gerechtig⸗ 
keit anzuerkennen. Unſer Land kann ſtolz auf ſol⸗ 
che Bürger und Geſchäftsleute ſein. 

Ihre Committee war ebenfalls beauftragt, zu 
unterſuchen, ob nicht irgend ein Mitglied des 
Senates oder irgend ein anderer Bürger der Ver⸗ 
einigten Staaten in Communication oder Colluſton 
mit einer ausländiſchen Regierung oder deren 
Autoritäten in Beziehung auf die Waffenverkäufe 
geweſen iſt? Die Zeugenausſagen zeigten, daß der 



Marmitside Chambrun, gegentofekig ein ‚Refident) 
von Waſhington, der geſetzmäßige Rathgeber der 
franzöſiſchen Geſandtſchaft, und Agent der franzö⸗ 
ſiſchen Regierung für verſchiedene Zwecke war. Er 
wurde als Zeuge von Ihrer Committee vernommen 
und ſchien gänzlich einen Unterſchied zwiſchen That⸗ 
ſachen und Vermuthungen, außer Acht zu laſſen. 
Er zeugte über Thalſachen, die ſich in Frankreich 
zutrugen, von denen er doch keine perſönliche An⸗ 
ſchauung baben konnte, mit derſelben Sicherheit, 
wie über Thatſachen, in welchen er ſelbſt in Waſh⸗ 
ington handelnd war. Seine Ausſage ſteht in 
Widerſpruch mit der Zeugenausſage des Kriegs- 
miniſters, des Finanzminiſters und einer Maſſe 
anderer Zeugen. Seine Erſcheinung vor Ihrer 
Committee war mehr die eines Enthuſiaſten, mit 

der Abſicht, einen öffentlichen Eindruck hervorzu⸗ 
bringen, ohne Rückſicht auf Faktas, als die eines 
wei Mannes, welcher nur das ſagt, was er 
weiß. Eine Examination der Zeugenausſagen kann 
nicht verfehlen, einen ſolchen Eindruck hervorzubrin⸗ 
gen, daß der Marquis die Urſache aller Schmähungen 
und Verläumdungen gegen unſere Regierung und 
des Verdachtes gegen unſere Beamten geweſen iſt. 

Ihre Committee war zum Schluſſe noch in⸗ 
ſtruirt, in Erwägung pr ziehen, ob das Kriegsmi⸗ 

niſterium nicht Hinterlader⸗Musketen oder ſolche, 
die in Hinterlader verwandelt werden können, in 
ſolchen großen Quantitäten veräußert hat, daß in 
Kriegszeiten die Wehrkraft unſeres Landes ernſtlich 
in Frage geſtellt werden möchte. 
Das Zeugniß iſt hinreichend zum Beweis, daß 

die Regierung im Falle eines Krieges eine Million 
Männer bewaffnen konnte, ſo ſchnell als dieſelben 
organiſirt waren. Ihre Committee berichtet deß⸗ 
halb, daß der Vertheidigungszuſtand des Landes 
durch die Waffenverkäufe nicht geſchmälert worden 
iſt. Der obige Bericht war von allen republifani- 
ſchen Mitgliedern unterzeichnet, wie folgt: H. 
Hamlin, Vorſitzender, John A. Logan, M. H. Car⸗ 
penter, Adelbert Ames, Fred. A. Sawyer und 
Jas. Harlan. 

Der Minoritätsbericht recapitulirt die verſchie⸗ 
denen Punkte der Unterſuchung und führt an: 

1) Die Geldſumme, welche durch den Waffen- 
und Kriegsmaterial⸗Verkauf während des 
am 30. Juni 1871 endigenden Fiscal-Jah⸗ 
res, realiſirt worden iſt, beträgt 59,748,942 
31 Cents. Von dieſer Summe wurden 

F559, 409,307 66 in dem Vereinigten Staaten 
Scchatzamte zu Waſhington deponirt, welches 

eine differirende Balanz von 339,634 47 
zurückließ. Von dieſer letzteren Summe wa⸗ 
ren am 1. Juni 1871 5120,000 00 in den 
Händen verſchiedener Zahlmeiſter, welches 
eine Balanz von 219,634 47 hinterläßt, 
und welche Summe angeblich zur Herſtellung 
von Kriegsmaterial für den Verkauf veraus⸗ 
bib worden iſt. Dieſe Summe ſchließt auch 
ie Verkaufskoſten ein. Die Ausgaben für 
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Herſtellung des Kriegsmaterials zum Ver⸗ 
kauf find nicht ſpecificirt. | 

2) Die einzigen Gelege, welche den Verkauf von 
Waffen und Kriegsmaterial autoriſiren und 
reguliren, ſind die vom 3. März 1825 und 
20. Juli 1868. Das Geſetz von 1825 er- 

* 
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laubt den Verkauf nur von beſchädigten ode 
unbrauchbaren Waffen u. ſ. w., und daß ein 
General⸗Inſpektor oder irgend ein Officier, 
vom Kriegsminiſter dazu ernannt worden iſt, 
zuerſt eine Examination macht, ehe dieſelben 
verkauft werden können. Re 
‚Der anlmaeldineie iſt der Meinung, daß 

die Auslegung des Geſetzes von 1868, welche 
der Kriegsm 7 beilegt, durch die 
Worte des Geſetzes nicht gerechtfertigt und 
der Zweck desſelben geradezu verletzt iſt, und 
würde in dieſer Auslegung beharrt werden, 
ſo muß dieſes unbedingt zu willkührlichen 
Handlungen und nachtheiligen Reſultaten 
führen. Es mag hier am Platze ſein zu 
bemerken, daß der gegenwärtige Kriegsmini⸗ 
ſter die Auslegung dieſes Geſe HA ange⸗ 
nommen hat, wie dieſelbe von General Scho 
field als die richtige niedergelegt worden iſt. 
Es iſt auch wahr, daß hohe Beamten, von 
vielen Erfahrungen, hier bezeugt haben, daß 
durch die Art und Weiſe, in welcher die Ver⸗ 
käufe von Waffen gemacht, beſſere Reſulate 
erzielt worden ſind. Dieſes mag wahr oder 
nicht wahr ſein. Wenn es jedoch wahr iſt, 
ſo rechtfertigt dieſes nicht eine klare und hand⸗ 
geeifiche Verletzung des Geſetzes. Alle ihre 
eamten und Agenten, von dem höchſten zu 

dem niedrigſten, ſind dem Geſetz untergeord⸗ 
net. Da kann keine Sicherheit fein, wenn 
einem Beamten erlaubt iſt, gegen das Geſeß 
zu handeln, jo oft es ihm räthlich erſcheint, 
auch ſelbſt, wenn ſeine Abſichten noch ſo rein 
und gut ſein mögen. 

3), Der Unterzeichnete will nicht die Möglichkeit 
eines großen Krieges oder einer Rebellion in 
Betracht ziehen. Dieſe Frage war uns nicht 
her Unterſuchung übergeben. General Dyer 
ezeugt, daß im Falle ein Krieg oder eine 

Rebellion plötzlich in unſerem Lande aus⸗ 
brechen ſollte, wir nicht hinreichend Waffen 
hätten, um eine große Armee zu bewaffnen, 
und daß wir im Nothfalle gezwungen wären 
unſere Zuflucht zu den Remington's oder an⸗ 
deren Fabrikanten zu nehmen, um nur in Eile 
200,000 Mann waffenfähig zu machen. Die 
Beweiſe zeigen, wie ſehr das Armament un⸗ 
ſeres Landes unter den gewöhnlichen Stand⸗ 
punkt reducirt worden iſt. Wir halten dafür, 
daß eine Regierung jederzeit zur Vertheidi⸗ 
gung des Landes hinreichend vorbereitet ſein 
ſollte, und daß eine unnöthige Reduction 
unweiſe und unpolitiſch iſt. General Dyer 
hielt ebenfalls nicht für gut, daß die große 
Quantität Hinterlader in unſeren Arſenalen 
verringert wurde, obgleich im Nothfalle die 
ewöhnliche Muskete und Carabiner den 
lab einnehmen khnnke. 

4) Die dritte Frage its hat man die Order ge⸗ 
nau befolgt, welche der Kriegsminiſter an 
das Ordnance Bureau gegeben, nämlich keine 
Waffen und kein Kriegsmaterial ank die 
Agenten der kriegführenden Parteien in dem 
deutſch⸗franzöſiſchen Kriege zu verkaufen? 
Der Kriegsminiſter handelte durch dieſe Or⸗ 
der weiſe und ſeine Handlung war gerecht für 



aner Kuno und zugleich lodenswerch für ihn 
felbſt. Es iſt jedoch zu bedauern, daß dieſe 
Order nicht ſtreng befolgt worden iſt. Die 
Officiere oder Beamten, welche aus Nachläſ⸗ 
ſigkeit oder Ungehorſam in dieſer Beziehung 
fehlten, verdienen mehr als gewöhnlichen 
Tadel. Keine Entſchuldigung, daß ſie höhere 
Preiſe für ihre Regierung erlangt haben, 
kann gebilligt werden. Einträgliche Verkäufe 
von Waffen ſollten nie geſucht werden, wenn 
der gute Name unſeres Landes dabei leidet. 
Der National⸗Credit darf nicht nach Dollars 
und Cents gemeſſen werden. Der Congreß 
hat jedoch durch eine prompte und genaue 
Unterſuchung dieſer Waffenverkäufs unſere 
Regierung gerechtfertigt und dargethan, daß 
dieſelbe keine Sympathie in irgend einer 
Verletzung neutraler Obliegenheiten hatte, 
obgleich untergeordnete Beamten die Order 
des Kriegsminiſters, keine Waffen an Frank⸗ 

reich oder Deutſchland zu verkaufen, nicht 
gewiſſenhaft ausgeführt haben. 
5. Hat irgend welche Beſtechung von Officieren 

oder Beamten unſerer Regierung in dem 
Waffenverkauf Statt gefunden? 

Die Zeugenausſagen brachten Nichts zum Vor⸗ 
ſchein, was auf Beſtechung oder unſchickliches Be⸗ 
tragen unſerer Offiziere und Beamte in den Waf⸗ 
fenverkäufen ſchließen ließ, und wenn Irrthümer 
Statt gefunden haben, ſo iſt es erfreulich zu wiſſen, 
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Diefer Bericht iſt unterzeichnet von John W. 
e aer von Kentucky. 
Ueber die zwei Punkte, welche hanptſächlich einen 
Werth haben, nämlich: ob das internationale Recht 
verletzt und ob ſich irgend ein Vereinigten Staaten 
Offizier oder Beamte der Beſtechung oder einer 
unſchicklichen Handlung ſchuldig gemacht hat, dar⸗ 
über iſt der Minoritätsbericht emphatiſchFund ent⸗ 
ſcheidend. In beiden Fragen wurde die Regierung 
aufrecht erhalten, ſelbſt von ihrem politiſchen Op- 
ponenten. — 

Und ſo endigte die verdrießlichſte Unterſuchung 
zur größten Unzufriedenheit ihrer Urheber. Wir 
wiederholen die edelmüthige Bemerkung von Herrn 
Stevenſon: „Sind Fehler begangen worden, ſo iſt 
es erfreulich zu wiſſen, daß denſelben keine ſchlech⸗ 
ten Abſichten zu Grunde lagen. 

Die New⸗Jork Zollhaus⸗Unterſuchung, die Se⸗ 
neca Sandſtein Unterſuchung, ſowie die ſchandbare 
Attake von Dana gegen den Marineminiſter Robe⸗ 
ſon, bezüglich welcher der Letztere eine ſo glänzende 
Vertheidigung machte, endigten alle mit der voll⸗ 
ſtändigen Rechtfertigung der Regierung. Nicht 
allein die Majoritäts⸗, ſondern auch die Minori⸗ 
tätsberichte ſind günſtig und ſelbſt die Minoritäts⸗ 
Berichte geben zu, daß unſere höchſten Beamten 
treu ihre Pflichten erfüllt haben. 9 

Das Congreſſional Committee wird nächſtens 
ausführliche Auszüge aus allen dieſen Berichten 
veröffentlichen, ſo daß alle Bürger vollſtändig un⸗ 
terrichtet und dadurch in den Stand geſetzt find, daß dieſelben nicht mit einer ſchlechten Abſicht be⸗ 

gangen worden ſind. b 
r 

. 7 * * 

alle Lügen und Verläumdungen zurückzuweiſen. 
. r - 
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WEICH IS THE BETTER ABLE TO POCKET THE OTHER? 

**SCHURZ AND Til VOTE HE *ÜCARRIES IN IIS POCKET.’—- Senator SCHURZ goes to Ney 
York next week, and will, by invitation, speak at the Cooper Institute, as a part of the plan t« 
mass and carry the German vote and sentiment of the country to the support of the Cincinnat 
platform and candidate. -V. %. /Terald, April 3. 
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